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– Drucksache 19/18058 –

Hilfsgelder für den Wiederaufbau der Republik Haiti
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 95 auf 
Bundestagsdrucksache 19/16761)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In ihrer Antwort auf die Schriftliche Frage 95 auf Bundestagsdrucksache 
19/16761 erklärte die Bundesregierung, dass sich die Finanzielle Zusammen-
arbeit (FZ) der Republik Haiti mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) seit 2010 auf insgesamt 38,9 Mio. 
Euro belief. Weiterhin gebe es seit 2010 keine dezidierte, nur mit der Republik 
Haiti geschlossene Technische Zusammenarbeit (TZ).

Medienberichten zu Folge handelt es sich um die „best finanzierteste Katastro-
phe 2010“ mit 10 Mrd. US-Dollar aus 111 Staaten und multinationalen Orga-
nisationen und zusätzlichen 3 Mrd. US-Dollar aus privaten Spenden (https://w
ww.deutschlandfunk.de/ruinen-armut-proteste-haiti-zehn-jahre-nach-dem-erdb
eben.724.de.html?dram:article_id=467681).

Die Menge an Hilfeleistung betrug dabei das Doppelte des Bruttoinlandspro-
dukts des Landes (6,62 Mrd. US-Dollar/2010; https://data.worldbank.org/coun
try/haiti) und hätte mehr als ausreichend für den Wiederaufbau des Landes 
sein müssen. Schon wenige Monate nach der Katastrophe lösten nepalesische 
Blauhelmsoldaten eine Choleraepidemie, für welche sich die UN erst Jahre 
später entschuldigte, aus (https://taz.de/Cholera-Epidemie-in-Haiti/!5363
026/), und auch später sahen viele der Empfänger dieser „Hilfe“ NGOs als 
„[…] ‚Diebe‘ die von ihrem Leid profitierten“ an (https://www.jstor.org/stabl
e/j.ctt194xh2q).

Bis heute ist die Republik Haiti eines der ärmsten und instabilsten Länder der 
Welt (Rang 12 des Fragile States Index (FSI); https://fragilestatesindex.org/w
p-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.pdf). Die Fragesteller 
sehen durch diese gesamte Entwicklung in Haiti die Hilfe für das Land als ge-
scheitert an.
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 1. Leisten seit dem Erdbeben am 12. Januar 2010 (vgl. Vorbemerkung) 
neben dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) auch andere Bundesministerien Hilfe (finanzieller 
und oder materialer Art) an die Republik Haiti?

Wenn ja, welche (bitte nach Ministerium, Jahr und Gesamtsumme auf-
schlüsseln)?

Eine Übersicht über die von der Bundesregierung aufgewendeten Fördermittel 
für die Zusammenarbeit mit Haiti findet sich in der deutschen Meldung der 
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance – 
ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD – https://stats.oecd.org/Index.aspx?Dat
aSetCode=CRS1#). Die ODA-Daten liegen bis einschließlich 2018 vor.

 2. Wie viel Nothilfe sicherte die Bundesregierung der Republik Haiti nach 
dem Erdbeben (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) zu?

Wie viel dieser Hilfe entfiel auf staatliche, zivilgesellschaftliche und an-
dere private Akteure?

Die Bundesregierung unterstützte nach dem Erdbeben im Jahr 2010 aus Mitteln 
der humanitären Hilfe Projekte humanitärer Organisationen im Gesamtvolumen 
von 5,7 Mio. Euro. Diese Hilfe wurde ausschließlich über nationale und inter-
nationale humanitäre Nichtregierungsorganisationen umgesetzt.

 3. Wie viel dieser Nothilfe (s. Frage 2) erreichte nach Kenntnis der Bundes-
regierung nachweislich die Bevölkerung?

Wie viel wurde nach Kenntnis der Bundesregierung für Verwaltung, 
Transfer oder andere nicht direkt die Bevölkerung betreffende Posten 
ausgegeben?

Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung hat zum Ziel, festgestellte humanitä-
re Bedarfe von Bedürftigen zu decken und damit deren Überleben zu sichern. 
Sie wird von humanitären Organisationen über Projekte umgesetzt. Der weit 
überwiegende Teil der Projektmittel wird zur Deckung der genannten humani-
tären Bedarfe verwendet. Für Verwaltungskosten dürfen Organisationen eine 
Pauschale von maximal 7 Prozent der beantragten Projektmittel ansetzen. Zu-
sätzlich können andere Kosten beispielsweise für den Aufbau und Betrieb eines 
Büros geltend gemacht werden.

 4. Wie schlüsselt sich die Gesamtsumme von 38,9 Mio. Euro des BMZ 
(vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) für Finanzielle Zusammenarbeit 
sowie die Hilfsleistung anderer Bundesministerien (Frage 1) mit der 
Republik Haiti auf

a) nach Anzahl der Projekte und deren Gesamtvolumen?

Die Gesamtsumme von 38,9 Mio. Euro für finanzielle Zusammenarbeit (FZ) 
im Rahmen der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) setzt 
sich zusammen aus 28 Mio. Euro für das Vorhaben „Rehabilitierung des Was-
serkraftwerks Péligre“ und 10,9 Mio. Euro für das Vorhaben „Unterstützung 
des Wiederaufbaus von Léogâne“.
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Die Aufwendungen der anderen Bundesministerien lassen sich ebenso wie jene 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) aufgeschlüsselt nach Projekten und deren Gesamtvolumen der deut-
schen Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official Deve-
lopment Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der OECD (https://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1#) entnehmen.

b) nach den Kosten für Verwaltungsausgaben, Sachausgaben und Perso-
nalausgaben sowie direkten Projektkosten gesamt?

Kosten für Verwaltungs-, Sach- und Personalausgaben der Partner werden im 
Rahmen der FZ des BMZ i. d. R. nicht finanziert und sind Partnerleistungen, 
die von der KfW Entwicklungsbank nicht monetär erfasst werden und sich auf-
seiten der Partner häufig nicht einzelnen Projekten zuordnen lassen. Werden 
unter direkten Projektkosten die Investitionskosten verstanden, die die Bundes-
regierung finanziert, so decken sich diese mit den genannten Beiträgen der FZ.
Für die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amtes wird in Bezug auf die Ver-
waltungskosten auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen. Die Kosten für Sach- 
und Personalausgaben variieren bei den Vorhaben der humanitären Hilfe und 
werden einzelfallbezogen geprüft.

 5. Welches Ressort auf deutscher Seite hatte bzw. hat die Federführung hin-
sichtlich des Wiederaufbaus inne, und wie wurde bzw. wird dies begrün-
det?

Welche Ministerien waren bzw. sind Ansprechpartner für die Bundes-
regierung in der Republik Haiti?

Gemäß Ressortzuständigkeit ist das BMZ federführend zuständig für die mittel-
fristig angelegte strukturbildende Übergangshilfe sowie für die langfristig ange-
legte Entwicklungszusammenarbeit, deren Vorhaben einen Beitrag zum Wie-
deraufbau leisten. Erster Ansprechpartner auf haitianischer Seite ist das dortige 
Ministerium für Planung und externe Zusammenarbeit (Ministère de la Planifi-
cation et de la Coopération Externe – MPCE).

 6. Welche Vorhaben der bilateralen und regionalen Technischen Zusam-
menarbeit wurden von der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren in 
der Republik Haiti umgesetzt?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 95 auf 
Bundestagsdrucksache 19/16761 verwiesen. Im Rahmen der regionalen TZ 
wurde das Vorhaben „Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme in 
grenznahen Biosphärenreservaten in der Dominikanischen Republik und Haiti“ 
zugesagt, das sowohl Haiti als auch der Dominikanischen Republik zu Gute 
kommt. In der Umsetzung befanden sich in den letzten zehn Jahren jedoch auch 
Vorhaben, die bereits vor 2010 zugesagt worden sind. Diese lassen sich der bei-
gefügten Übersicht entnehmen (siehe Anlage 1).
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 7. Wurden Vorhaben, Programme und Projekte der Bundesregierung mit 
und in der Republik Haiti durch den Bundesrechnungshof geprüft?

Wenn ja, was waren die jeweiligen Prüffeststellungen des Bundesrech-
nungshofes?

Der Bundesrechnungshof hat zu Vorhaben, Programmen und Projekten der bi-
lateralen staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit der 
Republik Haiti der letzten zehn Jahre keine Einzelprüfung durchgeführt. Auch 
zu den Vorhaben, Programmen und Projekten der humanitären Hilfe hat der 
Bundesrechnungshof keine Prüfungen durchgeführt.

 8. Wie viele deutsche Hilfsorganisationen und Entwicklungsorganisationen 
waren und sind nach Kenntnis der Bundesregierung vor Ort tätig, und 
welche konkreten Hilfsprojekte wurden durch die Bundesregierung fi-
nanziell oder personell gefördert:

a) kirchliche Träger und deren Unterorganisationen,

Aktuell sind vier kirchliche Träger vor Ort; aus der Vergangenheit sind der 
Bundesregierung zwei weitere kirchliche Organisationen bekannt.

b) politische Stiftungen,

Keine (seit Schließung des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung Ende 2018).

c) private Organisationen und Vereine?

Der Bundesregierung liegen zu dieser Frage keine belastbaren Gesamtzahlen 
vor. Es gibt eine Vielzahl von kleineren deutschen Vereinen, die teilweise über 
Jahrzehnte in Haiti tätig sind und sich meist auf ein einzelnes Projekt (Schule, 
Waisenhaus u. a.) konzentrieren.
In Bezug auf die durch die Bundesregierung seit 2010 geförderten Vorhaben 
wird auf die in der Anlage beigefügten Übersichten zu Vorhaben der humanitä-
ren Hilfe des Auswärtigen Amtes und Vorhaben der Entwicklungszusammen-
arbeit verwiesen, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung gefördert wurden (siehe Anlage 2). Die Bundesregie-
rung versteht die Frage dahingehend, dass nicht nur nach Vorhaben gefragt 
wird, die dem Wiederaufbau im engeren Sinne dienen, sondern auch nach sol-
chen, die auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und auf 
den Aufbau und die Festigung demokratischer staatlicher Strukturen abzielen.

 9. Wie viel Personal der Durchführungsorganisationen war und ist im Rah-
men der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Haiti 
in welcher Funktion vor Ort im Einsatz (bitte nach Jahr und Gesamtzahl 
an Personal aller Durchführungsorganisationen aufschlüsseln)?

Im Rahmen der staatlichen EZ hatte die KfW Entwicklungsbank zu keinem 
Zeitpunkt eigenes Personal vor Ort. Das Personal, das die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und ihre Vorgänger-
organisationen im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit 
der Republik Haiti seit 2010 vor Ort eingesetzt haben, wird in der beigefügten 
Übersicht aufgeschlüsselt (siehe Anlage 3).
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10. Welche deutschen Unternehmen und Dienstleister und Unternehmen und 
Dienstleister aus Drittstaaten profitierten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung vom Wiederaufbau der Republik Haiti in welchem Ausmaß (bitte 
ausführen)?

Der Bundesregierung sind die Gewinnkalkulationen deutscher Unternehmen 
und solcher aus Drittstaaten nicht bekannt. Sie kann daher keine Aussagen zu 
möglichen Unternehmensgewinnen machen.

Hätten die Leistungen dieser Unternehmen nach Kenntnis der Bundes-
regierung auch von lokalen Unternehmen und Dienstleitstern, z. B. Nah-
rungsmittelversorgung, übernommen werden können (bitte begründen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine detaillierten Informationen vor. 
Grundsätzlich sind beim Wiederaufbau meist inländische Arbeitskräfte zum 
Einsatz gekommen und hatten dementsprechend über Lohnzahlungen Anteil an 
den Investitionen. Lokale Unternehmen sind zudem grundsätzlich an Beschaf-
fungsmaßnahmen beteiligt. Im Bereich der Nahrungsmittelversorgung hat je-
doch die bereits vor dem Erdbeben erfolgte Öffnung der haitianischen Märkte 
für US-amerikanischen Reis zu einer starken Verdrängung der einheimischen 
landwirtschaftlichen Produktion beigetragen.

11. Welche Schlussfolgerungen für ihr eigenes Handeln zieht die Bundes-
regierung aus dem nach Ansicht der Fragesteller gescheiterten Eingriff in 
Haiti, und wie schätzt die Bundesregierung ihren Beitrag an diesem 
Scheitern ein?

Hat sie diese bereits auf andere Nothilfesituationen angewandt?

a) Wenn ja, in welchen Staaten?

Was sind die Ergebnisse dieser Anpassung?

b) Wenn nein, warum sah bzw. sieht die Bundesregierung hierzu keinen 
Bedarf?

Die Fragen 11 bis 11b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Fragesteller nicht und sieht da-
her keine Veranlassung für weitergehende Schlussfolgerungen. Die von der 
Bundesregierung umgesetzten Vorhaben der bilateralen staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit waren erfolgreich und sind weitestgehend abgeschlossen. 
Auch die Vorhaben der humanitären Hilfe konnten weitgehend planmäßig um-
gesetzt werden.

12. Wie plant die Bundesregierung die Entwicklungszusammenarbeit mit 
und in der Republik Haiti in Zukunft zu gestalten?

Haiti ist kein Partnerland der bilateralen deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit. Nach dem Erdbeben im Jahr 2010 entschied das BMZ, Haiti temporär 
beim Wiederaufbau zu unterstützen. Diese Maßnahmen sind weitestgehend ab-
geschlossen. Die Einbindung Haitis in die regionale Entwicklungszusammen-
arbeit mit der Karibik wird fortgeführt. Ebenso führt die Bundesregierung die 
Entwicklungszusammenarbeit mit Haiti im Rahmen ihres europäischen und 
multilateralen Engagements weiter.
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13. Ist die Republik Haiti nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 
drei Dekaden von Migration betroffen gewesen (bitte ausführen und mit 
Zahlen belegen)?

Die Bundesregierung versteht die Frage dahingehend, dass sowohl Immigra-
tions- als auch Emigrationsbewegungen gemeint sind. Haiti war und ist durch 
Emigrationsbewegungen betroffen. Immigration findet in keinem nennenswer-
ten Umfang statt.
Hauptaufnahmeländer legaler Emigration waren USA, Kanada, in letzter Zeit 
auch Brasilien, Ecuador und Chile sowie die benachbarte Dominikanische 
Republik. Auch die kleinen Nachbarländer und -gebiete, Bahamas und die briti-
schen Turks- und Caicosinseln, waren Migrationsziele.
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) gibt für die Jahre 2015 bis 
2020 die Migrationsrate mit –3.2 pro 1000 Einwohner an, basierend auf einer 
Bevölkerungszahl 2015 von 10,7 Millionen (https://www.iom.int/countries/h
aiti). Für die letzten drei Dekaden liegen der Bundesregierung keine genauen 
Zahlen vor.

a) Wenn ja, was sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Gründe 
hierfür?

Hauptgründe für die Auswanderung aus Haiti waren nach Kenntnis der 
Bundesregierung zunächst die politische Lage und teilweise Verfolgung, die 
nach dem Sturz der Duvaliers unter den Militärmachthabern und in der zweiten 
Amtszeit des Präsidenten Aristide vorherrschten. Die schlechte wirtschaftliche 
Lage und mangelnde Bildungschancen traten im Laufe der Zeit als Auswande-
rungsgründe stärker in den Vordergrund und wurden durch das Erdbeben 2010 
noch verstärkt.

b) Wenn ja, war bzw. ist diese Migration für die Republik Haiti sowie für 
das jeweilige etwaige Auswanderungsland und Einwanderungsland 
nach Kenntnis der Bundesregierung entwicklungsfördernd (bitte be-
gründen)?

Die haitianische Diaspora bleibt dem Herkunftsland sehr verbunden. Sie leistet 
erhebliche Transferzahlungen und trägt dadurch zur weiteren Entwicklung des 
Landes bei. Beispielsweise erlauben solche Zahlungen oftmals den in der 
Heimat verbliebenen Familienangehörigen den Schulbesuch oder eine weiter-
führende Ausbildung. Auf entsprechenden Verbindungen beruhen auch zahl-
reiche private Investitionen. Die Transferzahlungen machen etwa 30 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts aus.
Bei den Zielländern Kanada, USA und Chile handelt es sich nicht um Entwick-
lungsländer. Trotz der gelungenen Integration in diese Gesellschaften kann da-
her in diesen Fällen nicht von einer entwicklungsfördernden Wirkung in diesen 
Zielländern ausgegangen werden.
In der Dominikanischen Republik, die auch über eine grüne Grenze für haitia-
nische Staatsangehörige relativ einfach zu erreichen ist, tragen die Einwande-
rinnen und Einwanderer einen großen Anteil an der wirtschaftlichen und touris-
tischen Entwicklung. Einerseits als Arbeitskräfte in Landwirtschaft und Bauwe-
sen, andererseits aufgrund meist guter Sprachkenntnisse auch im Tourismus-
sektor. Dabei ist zu betonen, dass es in vielen Fällen zur Ausbeutung der frag-
ilen Lage der Einwandererinnen und Einwanderer und massiven Rechtsverstö-
ßen seitens der dominikanischen Arbeitgeber kommt.
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Bei den karibischen Nachbarn, insbesondere den Bahamas und den britischen 
Turks- und Caicosinseln, beide mit einer sehr kleinen Bevölkerung, stellen die 
oft mittellosen illegalen Einwandererinnen und Einwanderer eine Herausforde-
rung für Wirtschaft und Gesellschaft dar.

c) In welchem Ausmaß war die Bundesrepublik Deutschland von Migra-
tion aus Haiti seit dem Erdbeben des Jahres 2010 betroffen (bitte Per-
sonenanzahl und etwaige entstandene Kosten für die Bundesrepublik 
Deutschland nennen)?

Angaben zum Zu- und Fortzug von Staatsangehörigen aus Haiti von und nach 
Deutschland können der amtlichen Wanderungsstatistik des Statistischen Bun-
desamts entnommen werden. Sie ist auf den Internetseiten des Statistischen 
Bundesamts öffentlich verfügbar (www.destatis .de). Aktuell (zum Stichtag 
29. März 2020) sind ausweislich des Ausländerzentralregisters 643 Staatsange-
hörige aus Haiti in Deutschland aufhältig. Etwaig für die Bundesrepublik 
Deutschland im Sinne der Frage entstandene Kosten können nicht beziffert 
werden.

14. Woran liegt es nach Auffassung der Bundesregierung, dass die Republik 
Haiti gerade auch im karibischen Kontext zu den am wenigsten ent-
wickelten Ländern gehört (http://hdr.undp.org/en/indicators/137506) 
(bitte ausführen)?

Die haitianische Gesellschaft ist von großen sozialen Unterschieden geprägt. 
Sie weist eine große Zahl von z. T. in absoluter Armut lebender Menschen auf. 
Das Bildungsniveau ist niedrig. Eine Mittelschicht im europäischen Sinne fehlt 
fast völlig. Das Interesse der politischen Akteure an strukturell notwendigen 
Reformen ist wenig ausgeprägt. Die politische Kultur ist nicht auf Konsens 
ausgerichtet, was regelmäßig zur Austragung von Konflikten mit Gewalt führt 
und volkswirtschaftliche Werte zerstört. Häufige Regierungswechsel und eine 
weit verbreitete Korruption verhindern gute Regierungsführung. Zusätzlich 
wurde Haiti in der jüngeren Vergangenheit Opfer schwerer Erdbeben und leidet 
stark an den Folgen des Klimawandels (Dürre, Hurrikane).

15. Wie viele Hilfsgelder hat die Republik Haiti zum Zweck ihres Wieder-
aufbaus nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt erhalten?

Eine Übersicht über die aufgewendeten Fördermittel für die Zusammenarbeit 
mit Haiti findet sich in der Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammen-
arbeit (Official Development Assistance – ODA) aller Geberländer an den Ent-
wicklungsausschuss der OECD (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCod
e=CRS1#). Diese Daten werden von allen Gebern nach den Regelungen des 
Entwicklungsausschusses der OECD gemeldet und bieten über Ländergrenzen 
hinweg eine einheitliche Basis zur Darstellung der ODA-Leistungen. Die 
ODA-Daten liegen bis einschließlich 2018 vor.

a) Wie hoch war der deutsche Anteil daran (bitte die zehn größten Geld-
geber samt Betrag nennen)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.
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b) Ergibt sich nach Auffassung der Bundesregierung bei Beteiligung 
mehrerer Akteure eine allgemeine Äquivalenz aus geleistetem Anteil 
bei Vorhaben, Maßnahmen, Projekten etc. und dem Anteil an dem 
Resultat dieser Anstrengungen (bitte begründen)?

Die Bundesregierung versteht die Frage dahingehend, welchen Einfluss das Zu-
sammenspiel mehrerer Geber und verschiedener Vorhaben, Maßnahmen und 
Projekte auf die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit hat. Entwick-
lungserfolge in den Partnerländern hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. 
Besondere Bedeutung kommt dabei den Politiken der Länder selbst zu. Auch 
externe Faktoren beeinflussen Entwicklungserfolge oder -misserfolge, so etwa 
der Zugang zu Märkten in entwickelten Regionen. Schließlich trägt auch die 
Entwicklungszusammenarbeit zur nachhaltigen Entwicklung eines Partner-
landes bei. Wichtig ist hier die Beachtung der international vereinbarten Wirk-
samkeitsprinzipien, die auch die Bundesregierung im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit anwendet, auf Seiten aller Akteure, insbesondere: Eigen-
verantwortung der Entwicklungsländer, Geberabstimmung, Ergebnisorientie-
rung und Partnerausrichtung, inklusive Entwicklungspartnerschaften sowie 
Transparenz und Rechenschaftspflicht.
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Anhang
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